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Wintersport

Schwierige Haftungslage bei Unfällen
zwischen Skifahrern und Motorschlitten

Zürich/Innsbruck, den 13. 02. 2014

Auch wenn sie nur für unbedingt erforderliche Fahrten auf einer
geöffneten Piste unterwegs sein dürfen: Motorschlitten treten
immer häufiger in Erscheinung. Diese sogenannten Skidoos
werden vor allem für Transport- und Rettungsfahrten einge-
setzt. Und sie sind praktisch – und entsprechend häufig im Ein-
satz –, wenn Lift- oder Beschneiungsanlagen repariert werden
müssen. Diese motorisierten Pistenfahrzeuge bergen jedoch
auch ein Sicherheitsrisiko, denn immer wieder kommt es zu
Unfällen zwischen Skifahrern und den Pistengeräten. „Entste-
hen dadurch Schadenersatzansprüche, ist die zentrale Frage,
wem ein Verschulden angelastet werden kann: dem Skifahrer
oder dem Fahrer des Motorschlittens“, erläutert Dr. Hubert
Tramposch von der Anwaltskanzlei Tramposch & Partner in
Innsbruck.

Gesetzliche Regeln gibt es in Österreich für die Nutzung der
Motorschlitten nicht. „Die Fahrer haben jedoch eine Reihe von
Sorgfaltspflichten einzuhalten“, stellt Tramposch fest, der sich
vor allem mit verkehrs- und haftungsrechtlichen Fragen be-
schäftigt. Danach muss ein Motorschlitten, wenn eben möglich,
außerhalb der Piste fahren. Ist er auf einer geöffneten Piste un-
terwegs, ist an übersichtlichen Stellen und möglichst am Rand
der Piste zu fahren. An engen und unübersichtlichen Stellen hat
der Fahrer langsam zu fahren und akustische Warnsignale zu
geben. Außerdem muss an Einstiegsstellen von Seilbahnanla-
gen im Tal oder an Orientierungs- und Panoramatafeln der all-
gemeinde Hinweis „Achtung! Motorschlitten im Einsatz“ ange-
bracht werden, wenn solche in einem Skigebiet verwendet wer-
den.

„Die Einhaltung dieser Regeln kann den Fahrer des Motorschlit-
tens entlasten, wenn es zu einem Unfall mit einem Ski- oder
Snowboard-Fahrer kommt“, betont Tramposch, „beim Ski- oder
Snowboard-Fahrer wird hingegen geprüft, ob er sich an die auf
den Pisten immer gültigen FIS-Regeln gehalten hat.“
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Ist kein schuldhaftes Verhalten des Motorschlitten-Fahrers er-
kennbar, wird es für den Unfallgegner schwierig, Schadenser-
satzansprüche geltend zu machen. Tramposch: „Anders als im
Straßenverkehr kommt das Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaft-
pflichtgesetz hier nicht zur Anwendung.“ Danach haftet in Öster-
reich bei Verkehrsunfällen auf der Straße der Halter eines
Fahrzeugs verschuldensunabhängig für die Betriebsgefahr sei-
nes Fahrzeugs.

Halter der Motorschlitten bzw. Skidoos sind zwar in den meisten
Fällen die Seilbahn- und Liftbetreiber, die ihre Angestellten als
Fahrer einsetzen. Das Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflicht-
gesetz (EKHG) greift jedoch nur für Kraftfahrzeuge. „Als solche
gelten ausschließlich Fahrzeuge, welche für den Verkehr auf
der Straße konstruiert sind – und eine Piste ist eben keine
Straße“, erläutert Tramposch, dessen Kanzlei Mitglied in der
internationalen Beratungsallianz GGI (Geneva Group Internati-
onal) ist. Eine aus Sicht der Unfallopfer sehr unglückliche
Rechtslage. Tramposch: „Ob der Oberste Gerichtshof Öster-
reichs aufgrund der immer häufiger auftretenden Unfälle mit
Pistengeräten von der bisherigen Rechtslage abweicht und
analog zum Straßenverkehr auch auf der Piste eine verschul-
densunabhängige Haftung für die Betriebsgefahr eines Fahr-
zeugs etabliert, wird sich erst noch zeigen müssen.“

Dieser Text hat 3.195 Zeichen.



Pressemitteilung

Rieder Media | Pressemitteilung GGI Seite 3 von 3

Hinweis für die Redaktion:

Die Geneva Group International (GGI) ist eine der führenden internationalen Koope-
rationen unabhängiger Anwaltskanzleien, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften und Unternehmensberatungen. Mehr als 390 Mitgliedsfirmen mit mehr
als 600 Büros und über 20.500 Mitarbeitern weltweit beraten Kunden in über 100
Ländern. Im Jahr 2012 haben sie einen kumulierten Umsatz von 4,386 Mrd. USD
generiert. Durch eine hervorragende Zusammenarbeit bieten GGI-Mitglieder eine
umfassende, multidisziplinäre Beratung zu allen grenzüberschreitenden Wirtschafts-,
Steuer- und Rechtsfragen.

Das GGI-Mitglied Tramposch & Partner mit Standorten in Innsbruck, Wien und Ei-
senstadt ist auf Schadensersatzfragen und die damit verbundenen Regresse spezia-
lisiert. Schwerpunkte sind Sport- und Freizeitunfälle, insbesondere bei allen Winter-
sportarten, sowie Verkehrsunfälle.
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